
359 Kosten

Eignung des Antragstellers er
wiesen ist; im Völkerrecht Ver
trag, der einem anderen Staat 
oder ausländischen Unternehmen 
zu bestimmten vereinbarten Be
dingungen die Nutzung von Bo
denschätzen, Ländereien, Hafen
anlagen, die Inbetriebnahme von 
Einrichtungen usw. zugesteht. 
Diese K. sind ein Mittel der öko
nomischen Ausplünderung wenig 
industrialisierter Länder durch 
imperialistische Regierungen oder 
Monopoluntemehmen.

Kooperation -v sozialistische Ko
operation

Kooperationsbeziehungen in der 
Landwirtschaft der DDR: auf
der Grundlage des gegenseitigen 
wirtschaftlichen Vorteils entwik- 
kelte unmittelbare Produktions
beziehungen zwischen LPG, VEG, 
GPG und Verarbeitungs- bzw. 
Handelsbetrieben. Sie reichen von 
einfachen Formen der kooperati
ven Zusammenarbeit bis zu viel
seitig verbundenen, einheitlich 
und demokratisch geleiteten Ge
meinschaften (Kooperationsver
band). Die K. sind in der 
Regel direkte zeitweilige oder 
ständige Produktionsbeziehungen 
zwischen den Betriebskollektiven 
unter Beibehaltung der juristi
schen Selbständigkeit der einzel
nen Betriebe. Der Inhalt der Pro
duktionsbeziehungen kann be
stehen sowohl im Zusammenwir
ken mehrerer Landwirtschafts
betriebe bei bestimmten gleich
artigen Arbeits- bzw. Produk
tionsprozessen (horizontale Ko
operation) als auch in der plan
mäßigen Teilung in verschiedene 
zusammenhängende Stufenpro
zesse einer Produktionskette und 
ihrer zweckmäßigen zwischen
betrieblichen Kombination inner
halb der Nahrungsgüterwirtschaft 
(vertikale Kooperation). Die K. 
als Hauptform der weiteren plan

mäßigen Vergesellschaftung der 
Produktion sind von grundsätz
licher Bedeutung für den weite
ren gesellschaftlichen Fortschritt 
auf dem Lande. Sie sind ein 
entscheidendes Kettenglied zur 
schrittweisen Herausbildung von 
Hauptproduktionszweigen und für 
den Übergang zur industriemäßi
gen Organisation der Produktion.

Kooptierung: Ergänzung oder
Verstärkung eines gewählten Or
gans, der Leitung einer Partei 
oder einer Organisation durch 
weitere Personen, die durch die 
übrigen Mitglieder des betreffen
den Organs - nicht durch die 
Wähler - hinzugewählt werden.

Kosten: Geldausdruck für die bei 
der Tätigkeit in sozialistischen 
Betrieben und Einrichtungen ent
stehenden Aufwendungen. Der 
Begriff der K. ist aus den gesell
schaftlichen Produktions-K. abzu
leiten; diese gliedern sich in den 
Wert der verbrauchten Produk
tionsmittel, den Wert des durch 
die notwendige Arbeit geschaffe
nen Produkts und den Wert des 
durch die Mehrarbeit geschaffe
nen Produkts. Der Begriff der K. 
trifft ausschließlich für den Geld
ausdruck der Aufwendungen der 
Betriebe und Einrichtungen im 
Produktions- und Zirkulationsbe
reich zu, und zwar für die Be- 
schaffungs-, Produktions- und 
Realisierungstätigkeit. Die Auf
wendungen in allen anderen Be
reichen sind Verwendung des im 
Produktionsprozeß geschaffenen 
Mehrprodukts. Zur Durchsetzung 
der wirtschaftlichen Rechnungs
führung sowie aus planungs- und 
abrechnungstechnischen Gründen 
werden in den Betrieben und 
Einrichtungen des Produktions
und Zirkulationsbereichs auch 
Aufwendungen als K. ausgewie
sen, die Verwendung des geschaf
fenen Mehrprodukts sind (z. B.


